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BACKNANG

Grol3e Kreisstadt Backnang
Gemarkung Backnang

BEGRUNDUNG
ZUM BEBAUUNGSPLAN ,,SULZBACHER STRASSE*
UND ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

Neufestsetzung im Bereich der Grundstiicke ,,Berliner Ring 70 und 70/1, Sulzbacher Stral3e 162 bis
Sulzbacher StraRe 180, Gemarkung Backnang.

Mit diesem Bebauungsplan werden die rechtskréftigen Bebauungspléane ,Sulzbacher Straf3e*
Planbereich 04.16 und ,Sulzbacher Stral3e”, Planbereich 04.16/1 innerhalb des Geltungsbereichs
dieses Bebauungsplans aufgehoben.

Planbereich 04.16/4
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1 Anlass und Ziel der Planung

Die Sulzbacher Stral3e stellt eine der Haupteinfallstralen der Stadt Backnang dar und ist ein
gewachsener Einzelhandelsstandort. Das Gebiet entlang der Sulzbacher Stral3e, das neben dem
Einzelhandel auch eine heterogene Gewerbestruktur beherbergt, ist zum gro3ten Teil mit einer
kleinteiligen, offenen Struktur bebaut.

Auf der Basis der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts vom 25.11.2022 wird die konzeptionelle
Neuordnung des Plangebiets hinsichtlich der Zul&ssigkeit von Einzelhandel nach Art und Umfang
definiert. Der Bebauungsplan setzt diese Vorgaben rechtsverbindlich um.

Planungsziel ist es insbesondere, die einheitliche Gestaltung des Plangebietes, besonders in Bezug
auf die Hohenabwicklung zu erreichen und das Areal unter Beriicksichtigung der Vorgaben der
Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts als Gewerbe- und Dienstleistungsstandort dauerhaft zu
sichern und zu starken.

Der rechtskraftige Bebauungsplan diente urspringlich der Ansiedlung von Gewerbe- und
Industriebetrieben. Demnach finden sich keine oder nur unzureichende Festsetzungen, die die
Zulassigkeit von Einzelhandelsbetrieben regeln.

Somit konnten sich entlang der Sulzbacher Stral3e auch Einzelhandelsbetriebe ansiedeln. Der nun
vorhandene Branchenmix aus produzierendem Gewerbe, Dienstleistung und Einzelhandel ist am
Standort etabliert und soll in der jetzigen Zusammensetzung erhalten werden. Darlber hinaus soll
keine weitere Verdrangung von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben mehr stattfinden.

Ziel des Bebauungsplans ist es, den vorhandenen Branchenmix aus gewerblicher Nutzung,
Dienstleistung und Einzelhandel zu schiitzen und in Bezug auf produzierendes Gewerbe und
Dienstleistung weiterzuentwickeln und auf die Ziele des Einzelhandelskonzepts auszurichten. Hierzu
werden alle Nutzungen, die dieser Zielsetzung zuwiderlaufen, ausgeschlossen.

Zur Umsetzung der Planung ist eine Bebauungsplanénderung erforderlich

Dariiber hinaus macht nun der konkrete Ansiedlungswunsch eines Einzelhdndlers mit
zentrenrelevantem Sortiment die zeitnahe Aufstellung des Bebauungsplans und den Erlass einer
Verénderungsperre notwendig.

2 Bebauungsplanverfahren

Die Aufstellung des Bebauungsplans ,,Sulzbacher Straf3e* erfolgt gem. § 2 Abs. 1 BauGB.

Durch den Bebauungsplan werden die rechtskraftigen Bebauungsplédne ,Sulzbacher StraRe“
(Planbereiche 04.16 und 04.16/1) innerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans
aufgehoben.

Veranderungssperre
Um die Ziele des Bebauungsplans zu sichern, wurde gleichzeitig mit der Aufstellung des
Bebauungsplans gem. § 14 BauGB eine Veranderungssperre erlassen. Die Verdnderungssperre gilt im
gesamten Plangebiet.

3 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Flache von 3,67 ha und wird begrenzt durch:
Im Norden  Flurstiicke 647/10 und 647/14

Im Osten Flurstiicke 410 und 641 der Gewanne , Karcheracker* und ,,Seehoffeld*

Im Siiden Stral3e Berliner Ring

Im Westen  Sulzbacher Stral3e
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4 Einordnung in die Ubergeorneten Planungen

4.1 Raumordnung

Die Stadt Backnang ist in der Landes- und Regionalplanung als Mittelzentrum in der Randzone um
den Verdichtungsraum Stuttgart ausgewiesen. Backnang liegt in der Entwicklungsachse Stuttgart-
Fellbach - Waiblingen- Backnang - Schwébisch Hall.

Im rechtskréftigen Regionalplan des Verbands Region Stuttgart ist das Plangebiet als
Siedlungsflache fur Wohnen und Gewerbeflache ausgewiesen.

4.2  Flachennutzungsplan und Landschaftsplan

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im rechtskraftigen Flachennutzungsplan der
vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Backnang als Mischbauflache (M), Gewerbebauflache (G),
Verkehrsflache sowie landwirtschaftliche Flache dargestellt. Im Landschaftsplan sind Mischgebiet,
Gewerbeflache und Landwirtschaft ausgewiesen. Durch die Festsetzung von Urbanem Gebiet,
Sondergebiet und Gewerbegebieten, Verkehrsflachen sowie Griinflachen ist das Entwicklungsgebot
gem. § 8 Abs. 2 BauGB erfiillt.

5 Angaben zum Bestand

5.1 Lage und Topographie

Das Plangebiet befindet sich am nordlichen Stadtrand Ostlich der Sulzbacher Stral3e, im
Eingangsbereich der Stadt. Die Topografie ist weitgehend eben.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Flache von ca. 3,67 ha.

5.2  Derzeitige Nutzung
Das Plangebiet ist Uberwiegend bebaut. Der Nutzungsschwerpunkt liegt auf Gewerbe, Einzelhandel
und Dienstleistung.

5.3  ErschlieBung und OPNV

Die ErschlieRung des Plangebiets erfolgt tber die vorhandenen StraRen. Eine Anderung oder
Erweiterung der ErschlieBungsanlagen ist nicht erforderlich.

An den offentlichen Nahverkehr ist das Gebiet Uber die Bushaltestellen ,Berliner Ring“,
»Fornsbacher Weg“ und ,,Gaildorfer Stral3e* an der Sulzbacher StraRe angebunden.

5.4  Natur und Landschaft
Das Plangebiet ist nahezu vollstandig bebaut und somit auch sehr stark versiegelt. Griinflachen sind
nur vereinzelt entlang des Eckertsbach vorhanden.

5.5 Altlasten

Altlasten sind Verunreinigungen des Untergrundes, die z. B. durch Altablagerungen (kiinstliche
Erhéhungen, Verflllungen) oder Altstandorte (ehemalige Betriebsgeldnde mit umweltgefahrdenden
Stoffen) entstanden sind.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Sulzbacher StraBe“ befinden sich Flachen (FIst. Nrn.
650/2, 655/2, 655/3, 563/22), deren Boden erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet
sind oder bei denen aufgrund der ausgetibten Nutzung hierzu ein begriindeter Verdacht besteht.

Bei den Altlaststandorten ,,Sulzbacher Strale 174“ (ehemalige Tankstelle; Flst.Nr. 650/2) und
»oulzbacher Stral’e 168 (ehemaliger Brennstoffhandel und Metallverarbeitungsbetrieb; Flst. Nr.
655/2) handelt es sich um so genannte B-Félle. Nach vorliegendem Kenntnisstand gehen derzeit
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keine Beeintréachtigungen fir Mensch und Umwelt von diesen Flachen aus und kénnen daher in
ihrem derzeitigen Zustand belassen werden. Bei baulichen Verénderungen ist jedoch eine
Neubewertung vorzunehmen, au3erdem konnen auf diesen Flachen Mehrkosten fur die Beseitigung
von entsorgungsrelevantem Bodenaushub entstehen.

Der  Altlaststandort  ,Sulzbacher  StraRe  168/1“  (ehem.  Brennstoffhandel  und
Metallverarbeitungsbetrieb; Flst. Nrn. 655/3, 563/22 Teilflache) ist auf Grund einer Orientierenden
Untersuchung 2025 mit dem Handlungsbedarf ,B-Belassen* eingestuft und mit dem Kriterium
»Entsorgungsrelevanz bewertet.

Die notwendigen Mal3nahmen sind nicht Gegenstand von Bebauungsplanfestsetzungen und werden
auf Grund anderer Rechtsgrundlagen durchgefuhrt. Der Bebauungsplan stellt nur klar, dass eine
Anderung der Nutzung oder die Neubebauung innerhalb der gekennzeichneten Fliache genauere
Untersuchungen voraussetzt bzw. ein Mehraufwand fur die Entsorgung von verunreinigtem
Erdaushub entstehen kann. Die Berticksichtigung der Belastungssituation erfolgt im
Baugenehmigungsverfahren fur den konkreten Einzelfall.

5.6 Hochwasserschutz

Der Geltungsbereich wird rechtlich in groRen Bereichen zunachst als HQ100-Gebiet/Uberschwem-
mungsgebiet eines 100-jahrlichen Hochwasserereignisses (Hochwassergefahrenkarte von 2010 des
Regierungsprésidiums Stuttgart) eingestuft: dies sind alles Gebiete, die im Falle eines 100-jahr-
lichen Hochwassers Uberflutet werden. Das Plangebiet befindet sich somit in einem gesetzlich
festgesetzten Uberschwemmungsgebiet (HQ100-Gebiet). Den Anforderungen des Wasserhaushalts-
gesetzes ist dabei Rechnung zu tragen.

Daraus ergeben sich fiir die Planung die folgenden wesentliche Ziele:

Zum einen darf sich fir die innerstédtische Bestandsbebauung und darlber hinaus im Hochwasser-
fall keine Verschlechterung der bisherigen Situation ergeben, zum anderen muss das Plangebiet vor
Schaden aus einem Hochwasserereignis geschutzt und daflir gesorgt werden, dass eindringendes
Wasser ziigig abgeleitet wird, d. h. kein Retentionsraumverlust entsteht.

In Uberschwemmungsgebieten gelten die Bestimmungen der Verordnung tiber Anlagen zum Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) in der jeweils gultigen Fassung.

Das Plangebiet ist bei einem extremen Hochwasserereignis (HQextrem) betroffen. Bei einem
Extremhochwasser wird der Bereich gro3flachig tberflutet, d. h. fiir das gesamte Plangebiet ist eine
hochwasserangepasste Bauweise (z. B. Schutz der Gebaudewénde gegen Durchfeuchtung (weil3e/
schwarze Wanne), Schutz von Offnungen in der Gebaudehiille, Schutz vor Rickstau aus der
Kanalisation, etc.) im Falle eines Extremhochwassers vorzusehen.

5.7  Auswirkungen durch Vorhaben und Naturereignisse

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie in dessen naherem Umfeld gibt es keine
Storfallbetriebe. Aktuell gibt es auf Backnanger Gemarkung keine Storfallbetriebe, so dass hier nicht
mit negativen Auswirkungen zu rechnen ist. Innerhalb des Geltungsbereiches ist auch nicht mit der
Ansiedlung von Storfallbetrieben zu rechnen.

Aufgrund der nach dem Bebauungsplan Sulzbacher StralBe zuldssigen Vorhaben besteht keine
besondere oder uberdurchschnittliche Anfalligkeit fiir schwere Unfélle oder Katastrophen. Dies gilt
sowohl fir von Vorhaben im Bebauungsplangebiet ausgeloste Katastrophen oder schwere Unfalle
als auch fur Ereignisse auBerhalb des Bebauungsplangebiets, die sich auf Nutzungen im Gebiet so
auswirken konnten.

Daher besteht keine Uber das allgemeine Lebensrisiko hinaus erhohte Wahrscheinlichkeit von
schweren Unfallen oder Katastrophen. Es ist insoweit auch nicht mit erheblichen Auswirkungen auf
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die in 8 1 Abs. 6 Ziffer 7 Buchstabe a bis d und i BauGB aufgefiihrten Umweltbelange zu rechnen.
Demnach sind keine Anhaltspunkte fiir potenzielle Gefdhrdungen oder Risiken erkennbar.

5.8  Starkregenrisiko

Nach der Gefahrdungsanalyse der Stadt Backnang fiir Uberflutungsrisiko durch Starkregen liegt das
Plangebiet in einem Bereich mit Uberflutungsgefahrdung. Bei der Planung und Ausfiihrung von
Bauvorhaben ist diese Gefahrdung entsprechend zu beriicksichtigen. (s.Anlage 3 der textlichen
Festsetzungen.

6 Natur- und Umweltschutz

6.1 Umweltbericht

Gem. § 2 (4) BauGB wird fur die Belange des Umweltschutzes eine Umweltpriifung durchgefihrt, in
der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und bewertet werden.

Die Ergebnisse sind im beigefligten Umweltbericht (Ingenieurbiiros Roosplan vom 02.06.2025) in
den aufgrund der erhdhten Anforderungen an die Gestaltung der Freibereiche ein Griinordnungsplan
integriert wird, dargestellt. Die Belange des Umweltschutzes werden gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 und §
la BauGB angemessen durch die Planung bericksichtigt, negative Umweltauswirkungen werden
durch entsprechende Festsetzungen vermieden bzw. ausgeglichen. Die MaBnahmen zur Vermeidung,
Minderung und zum Ausgleich erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen fanden jeweils in den
textlichen Festsetzungen sowie unter den Hinweisen Beriicksichtigung und entsprechen den
MalRnahmen aus dem Umweltbericht.

Bei der geplanten Umsetzung des Bebauungsplans finden keine Eingriffe in Natur und Landschaft
statt. Die Umweltauswirkungen in Bezug auf die verschiedenen Schutzgiter sind im Umweltbericht
detailliert beschrieben und bewertet. Die berbaubare Grundstiicksflache wird im Vergleich zum
Bestand vergroRRert und die Grundflachenzahl steigt von 0,3 bzw. 0,6 auf 0,8. Damit steigt der
Versiegelungsgrad inkl. der zulassigen Uberschreitungen an, wobei die aktuelle Bebauung die bisher
zulassige Grundflachenzahl Gberschreitet und das Plangebiet bereits im Realzustand fast vollstéandig
versiegelt ist. Die Flachen auflerhalb der Baugrenzen sind grotenteils versiegelte Hof- und
StraBenverkehrsflachen. Zur Minderung der Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sowie Pflanzen
und Tiere sind Pflanzgebote und wasserdurchldssige Befestigungen vorgesehen. Beziglich des
Artenschutzes wurde keine Betroffenheit relevanter Artengruppen festgestellt. Sobald bauliche
Verdnderungen vorgesehen sind, empfehlen sich weiterfihrende Untersuchungen zur Artengruppe
Fledermduse und Vogel.

6.2 Belange des Artenschutzes

Zur Berlicksichtigung artenschutzrechtlicher Belange wurde am 18.02.2025 eine 0Okologische
Ubersichtsbegehung des Plangebiets durch das Ingenieurbiiro Roosplan durchgefiihrt. Die Begehung
fand statt, um eine Einschdtzung von Habitatpotenzialen und mdglichen artenschutzrechtlichen
Konflikten mit dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) durch das geplante Vorhaben zu erhalten.
(Artenschutzrechtliche Relevanzprifung, Roosplan, 11.03.2025)

Bei Umsetzung des Vorhabens kénnen Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG fiir die Artengruppe
Vogel ausgeschlossen werden. Werden in Zukunft Sanierungen oder Abrisse der Geb&ude mit
Habitatpotenzial vorgenommen, sollten diese im Vorfeld auf Vogelbruten tberpruft werden bzw.
sollten die MaRnahmen aufRerhalb der Brutzeit von Vogeln begonnen werden. Weitere
Untersuchungen sind aus gutachterlicher Sicht nicht erforderlich.

Da durch das Vorhaben keine baulichen Verdnderungen in dem Gebiet erfolgen sollen, kénnen
Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG fiir die Artengruppe Flederméuse bei Umsetzung des
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Vorhabens ausgeschlossen werden. Sollte die Geb&ude mit Habitatpotenzial im Zuge weiterer
Planungen umgebaut oder abgerissen werden, empfiehlt sich eine Fledermauskartierung mittels
Detektorbegehungen oder eine Spaltenkontrolle im Vorfeld.

6.3 Immissionsschutz

Fur das gesamte Plangebiet wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgefiihrt (Soundplan).
Das gesamte Gebiet ist vom Verkehrslarm der Sulzbacher Stral3e betroffen. Allerdings ist zu erwarten,
dass die vorwiegend gewerbliche Nutzung relativ [armunempfindlich ist.

Dies gilt allerdings nicht fir das im Stiden geplante Urbane Gebiet, das zudem noch unmittelbar am
signalisierten Knotenpunkt Sulzbacher Straf3e/Dresdner Ring/Berliner Ring liegt. Dort sind flr ein
eventuell geplantes Wohngebdude umfangreiche passive SchallschutzmalRnahmen vorzusehen.
Wohnungen von Betriebsinhabern sind auch in den anderen Gebieten nicht ausgeschlossen. Zum
Schutz von Schlafrdumen sind auch dort je nach Lage in den Gebieten Schallschutzmalinahmen
erforderlich. Die Bereiche gehen aus den Abbildungen 5 und 6 des Gutachtens hervor.

Von den heutigen Betrieben im Bebauungsplangebiet und in der Nachbarschaft sind keine Larm-
Konflikte zu erwarten. Von Betrieben, die sich kiinftig im Bebauungsplangebiet ansiedeln ist ggf.
ein schalltechnischer Nachweis erforderlich, dass diese die Anforderungen der TA-Larm erfullen.

7 Stadtebauliches Konzept

Die Sulzbacher Stral3e stellt eine der Haupteinfallstraen der Stadt Backnang dar und ist ein
gewachsener Einzelhandelsstandort. Das Gebiet entlang der Sulzbacher Stral3e, das neben dem
Einzelhandel auch eine heterogene Gewerbestruktur beherbergt, ist zum gro3ten Teil mit einer
kleinteiligen, offenen Struktur bebaut.

Im Rahmen des Einzelhandelskonzepts der Stadt Backnang vom 25.11.2022 wird die konzeptionelle
Neuordnung des Plangebiets hinsichtlich der Zuléssigkeit von Einzelhandel nach Art und Umfang
definiert. Der Bebauungsplan setzt diese Vorgaben rechtsverbindlich um.

Planungsziel ist es insbesondere, die Gestaltung des Plangebietes, besonders in Bezug auf die
Hohenabwicklung weiterzuentwickelnund das Areal unter Beriicksichtigung der Vorgaben des
Einzelhandelskonzepts als Gewerbestandort dauerhaft zu sichern und zu starken.

Das Gewerbegebiet ,,Sulzbacher Stral3e* wurde bei der urspriinglichen Planaufstellung als reines
Gewerbegebiet konzipiert.

Durch die Neufestsetzung des Bebauungsplans sollen die stadtebaulichen Entwicklungsziele
sichergestellt, die vorhandene Gebietsstruktur erhalten und weiterentwickelt sowie Art und MaR der
baulichen Nutzung an aktuelles Recht angepasst werden.

Vorrangige Zielsetzung dieses Bebauungsplans sind Festsetzungen, die die Zul&ssigkeit von
Einzelhandelsbetrieben innerhalb des Geltungsbereichs regeln.

Ausgangsbasis ist das Einzelhandelskonzept vom 25.11.2022.

Gleichzeitig soll jedoch auf den Flachen, fiir die sich kunftig eine stadtebauliche Entwicklung
abzeichnet, durch die Anpassung von Festsetzungen eine angemessene Neuordnung ermdglicht
werden. Gerade im Kreuzungsbereich Berliner Ring/Sulzbacher Stral3e ist ein stadtebaulicher Akzent
durch ein héheres Gebaude denkbar. Durch die Ausweisung einer Gebaudehdhe, die bis zu sieben
Geschossen ermdglicht, soll stadtebaulich zwischen dem Hochhaus am Berliner Ring, den
gegenuberliegenden 4- bis 5-geschossigen Wohngeb&uden und den angrenzenden eher niedrigen
Gewerbegebauden vermittelt werden. Den angrenzenden Grundstiicken entlang der Sulzbacher
StralRe wird ebenfalls durch eine angemessene Gebaudhéhe noch Entwicklungsspielraum nach oben
zugestanden.
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8 Stadtebaulich geordnete Einzelhandelsentwicklung

Die Stadt Backnang hat am 04.02.2009/04.11.2010 erstmals ein Einzelhandelskonzept
(Stadtentwicklungsplan — ,,Einzelhandel in Backnang“) zur stadtebaulich geordneten Entwicklung
des Einzelhandels beschlossen. Grundsatzliches Ziel dieses Einzelhandelskonzeptes ist es, die
Stellung der Stadt als zentraler Einzelhandelsstandort der Region zu festigen und weiter zu
entwickeln. Die Erhaltung eines marktgerechten Gleichgewichtes zwischen auf3er- und
innerstadtischem Einzelhandelsangebot ist dabei von besonderer Bedeutung. Neben einer
Einschrdnkung von Entwicklungen im Bereich des grol3flichigen Einzelhandels ist es zur
Stabilisierung des Einzelhandels in der Innenstadt erforderlich, in allen Misch-, Gewerbe- und
Industriegebieten eine Neuansiedlung von zentrenrelevanten Sortimenten grundsatzlich
auszuschlief3en.

Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts vom 25.11.2022 untermauert diese Zielsetzung und
sieht diesen Bereich der Sulzbacher Stral3e als vorrangigen Gewerbestandort an dem der
zentrenrelebante Einzelhandel ausgeschlossen, aber auch der vorhandene nicht-zentrenrelevante
Einzelhandel gesichert werden soll.

Festzuhalten ist, dass alle stadtebaulichen Konzepte die Zielsetzung verfolgen, die Backnanger
Innenstadt nachhaltig als zentrales Quartier fiir Handel, Gewerbe, Wohnen, Kultur und Freizeit zu
sichern und weiterzuentwickeln. Hierzu ist es erforderlich, dass Nutzungen, die diesen Zielsetzungen
zuwiderlaufen, konsequent ausgeschlossen werden, soweit dies im Einzelfall stadtebaulich
begriindet und rechtlich moglich ist.

Auf dem Grundstick Sulzbacher StraRe 164-166 existierte friher ein genehmigter
Elektroeinzelhandelsbetrieb. Nach Aufgabe war tiber mehrere Jahre dort ein Schuhgeschaft ansassig.
Laut Einzelhandlsgutachten sind hier zentrenrelevante Sortimente auszuschlie3en.

Durch eine gutachterliche Stellungnahme der GMA vom 22.08.2024 wurde geprift, ob ein
Lebensmittelvollsortimenter im Sinne der Nahversorgung an diesem Standort vertraglich ist.

Das Gutachten belegt, dass eine solche Nutzung am Standort sinnvoll und méglich ist.

9 Vergnlgungsstatten

Der Gemeinderat der Stadt Backnang hat am 28.09.2023 das Vergnugungsstattenkonzept fir die
Stadt Backnang (GMA 18.07.2023) beschlossen. Das Ziel des Vergnugungsstattenkonzepts ist es,
eine gesamtstadtische rdumliche Entwicklungskonzeption zur planungsrechtlichen Steuerung von
Vergnigungsstatten im Stadtgebiet zu erhalten. Das Vergnligungsstattenkonzept dient als
Grundlage fiir eine stéadtebauliche bzw. planungsrechtliche Steuerung weiterer Vergniligungsstatten
im Backnanger Stadtgebiet. Die Regelungen des Glicksspielstaatsvertrages 2021 und des
Landesgliicksspielgesetzes vom 28.11.2012 (inkl. Anderungen) wurden bei der Konzepterstellung
berucksichtigt.

Durch Vergnigungsstatten induzierte stédtebauliche Stdrpotenziale sind ein wesentliches Argument
der Steuerung. Deshalb wurden im Vergnigungsstattenkonzept die stédtebaulichen Storpotentiale
nach Art der einzelnen Betriebsformen ermittelt und bewertet.

Stadtebauliche Folgen von Vergniigungsstatten (ggf. durch eine raumliche Konzentration), sog.
Trading-Down-Effekte wie ein Imageverlust des Standortumfelds, ein Absinken des Mietniveaus oder
Nutzungskonflikte sind als Folgewirkungen von Stérpotenzialen zu verstehen.

Aufgrund der StadtgrofRe von Backnang sind zwar alle zuvor genannten Vergnugungsstatten in
Backnang entweder bereits vorhanden oder zumindest denkbar, die Mehrzahl der genannten
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Vergniigungsstatten tritt in Backnang jedoch nur als Einzelfall auf.

10  Planinhalt
10.1 Art der baulichen Nutzung

Sondergebiet SO1
Auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts sind folgende Nutzungen zuldssig:

Das Sondergebiet 1 dient der Errichtung von groRflachigen  Betrieben  der
Lebensmittelnahversorgung und Dienstleistungen.

Zulassig sind folgende Hauptnutzungen:

= Lebensmittelnahversorger bis max. 1.200 m2 Verkaufsflache

= Betriebe des Beherbergungsgewerbes
Innerhalb der Verkaufsflache des Lebensmittelnahversorgers wird das Uber die Grundversorgung
(Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren) hinausgehende Sortiment auf 10 % der Verkaufsflache
begrenzt.

Als untergeordnete Nutzung zul&ssig sind:
= Anlagen fiir sportliche, soziale und gesundheitliche Zwecke
= (Geschafts-, Biro- und Verwaltungsgebéude

Ausnahmsweise sind Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Sortiment (s. Anlage 1
Sortimentsliste des Einzelhandelskonzepts vom 25.11.2022) bis max. 800 m2 Verkaufsflache
zuldssig. Zentrenrelevante Randsortimente sind auf max. 10 % der Gesamtverkaufsflache zul&ssig.

Durch die Festsetzungen soll nach Wegfall der bisherigen Nutzung eine auf die Ergebnisse des
Einzelhandelskonzepts abgestimmte Nutzung ermdglicht werden. Durch ergdnzende gutachterliche
Stellungnahme der GMA wird ein Lebensmittelnahversorger als vertraglich angesehen. Auf Grund
der Vorgaben der Regionalplanung ist jedoch das Sortiment auf die Grundversorgung zu begrenzen
(Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren). Dartiber hinausgehende Sortimente sind auf 10 %
der Verkaufsflache zu begrenzen.

Sondergebiet SO2
Auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts sind folgende Nutzungen zuldssig:
Das Sondergebiet 2 dient der Errichtung von grof3flachigen Lebensmitteldiscountern.

Zulassig ist folgende Hauptnutzung:
= |ebensmitteldiscounter bis max. 1330 m2 Verkaufsflache, Zentrenrelevante Rand-
sortimente sind auf max. 10 % der Gesamtverkaufsflache zuldssig. (siehe Anlage 1
Sortimentsliste des Einzelhandelskonzepts vom 25.11.2022)

Als untergeordnete Nutzung zul&ssig sind:
= Anlagen fiir sportliche, soziale und gesundheitliche Zwecke
= (Geschafts-, Biro- und Verwaltungsgebéude
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Ausnahmsweise sind Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Sortiment (siehe Anlage 1
Sortimentsliste des Einzelhandelskonzepts vom 25.11.2022) bis max. 800 m2 Verkaufsflache
zuldssig. Zentrenrelevante Randsortimente sind auf max. 10 % der Gesamtverkaufsflache zul&ssig.

Durch die Festsetzung soll der vorhandene Lebensmitteldiscounter in der genehmigten Grol3e
planungsrechtlich gesichert werden, aber auch alternative oder erganzende Nutzungen
festgeschrieben werden, die an diesem Standort als vertraglich angesehen werden.

Gewerbegebiet GE
Im Gewerbegebiet werden Einzelhandelsbetriebe gemaR § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO ausgeschlossen.

Die gemal3 § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO allgemein zulédssigen Tankstellen werden gem. § 1 Abs. 6 BauNVO
ausgeschlossen.

Die gemalR 8 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO ausnahmsweise zuléssigen Anlagen fur kirchliche,
kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergniigungsstatten werden im Gewerbegebiet
gemald 8§ 1. Abs. 6 BauNVO ausgeschlossen.

Werbeanlagen, die nicht an der Stétte der Leistung errichtet werden und somit eine eigenstandige
gewerbliche Hauptnutzung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO darstellen, sind nicht zul&ssig
(8 1 Abs. 9 BauNVO0).

Gemal dem fortgeschriebenen Einzelhandelskonzept der Stadt Backnang werden im Gewerbegebiet
Einzelhandelsnutzungen ausgeschlossen. Ausgenommen von dieser Regelung sind die genehmigten
Einzelhandelsbetriebe, denen in gewissem Umfang Erweiterungsmaoglichkeiten zugestanden werden.
Auf der Basis des Vergnlgungsstattenkonzepts werden im Geltungsbereich dieses Bebaungsplans
Vergnigungsstéatten grundsatzlich ausgeschlossen.

Im Sinne der sogenannten Handwerkerprinzips kénnen ausnahmsweise an der Stétte der Produktion
Einzelhandelsverkaufsflachen fur dort produzierte Waren werden, soweit die Einzelhandelsnutzung
untergeordnet ist und eine Verkaufsflache von max. 80 m2 nicht tberschritten wird.

Urbanes Gebiet MU
Im urbanen Gebiet werden Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem und nahversorgungs-
relevantem Sortiment gemaR § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO ausgeschlossen.

Innerhalb der Verkaufsfliche sind auf max. 10 % der Verkaufsflache zentrenrelevante
Randsortimente zul&ssig.

Die gemé&l § 6a Abs. 2 BauNVO allgemein zul&ssigen Anlagen fiir kirchliche und kulturelleZwecke
werden gemaR § 1 Abs. 5 BauNVO ausgeschlossen.

Die gemal} § 6a Abs. 2 BauNVO allgemein zuldssigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes werden
gem. 8§ 1 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise zugelassen.

Die gemaR 8 6a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Vergniigungsstatten und Tankstellen
werden gem. 8 1 Abs. 6 BauNVO ausgeschlossen.

Werbeanlagen, die nicht an der Statte der Leistung errichtet werden und somit eine eigenstandige
gewerbliche Hauptnutzung im Sinne des 8 6a Abs. 2 Nr. 4 BauNVO darstellen, sind nicht zuldssig
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(§ 1 Abs. 9 BauNVO).

Verkaufsautomaten, die eine eigenstandige Hauptnutzung im Sinne des § 6a Abs. 2 Nr. 4 Bau NVO
darstellen, sind nicht zul&ssig (81 Abs. 9 BauNVO).

Gemal § 6a Abs. 4 BauNVO ist Wohnnutzung im Erdgeschoss unzul&ssig.

Im Sinne der sogenannten Handwerkerprinzips kénnen ausnahmsweise an der Statte der Produktion
Einzelhandelsverkaufsflachen fur dort produzierte Waren werden, soweit die Einzelhandelsnutzung
untergeordnet ist und eine Verkaufsflache von max. 80 m2 nicht tberschritten wird.

Die Festsetzungen sollen die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben entsprechend dem
Einzelhandelskonzept der Stadt Backnang steuern und weitere mit Wohnen vertragliche Nutzungen
ermoglichen.

Auf der Basis des Vergnlgungsstattenkonzepts werden im Geltungsbereich dieses Bebaungsplans
Vergnigungsstéatten grundsatzlich ausgeschlossen.

Ebenso werden gestalterisch ungeeignete Nutzungen wie eigenstandige Werbeanlagen und
Verkaufsautomaten ausgeschlossen. Verkaufsautomaten verursachen unndtigen Verkehr, und
oftmals Larm und Mullprobleme.

Nebenanlagen

Nebenanlagen als Geb&ude, sind je Baugrundstiick in ihrer GroRe begrenzt. Mit dieser Beschrankung
werden die nicht Gberbaubaren Grundstiicksflachen von einer intensiveren Uberbauung bewusst
freigehalten. Ziel ist es die Anzahl untergeordneter Gebdude und Anlagen gegenlber den
offentlichen und privat-6ffentlichen Raumen zur Sicherung der stadtrdumlichen Qualitaten zu
begrenzen, um ein qualitétvolles Gesamterscheinungsbild der Verkehrs- und StralBenrdume zu
erhalten. Es soll vermieden werden, dass zu stark pragende bauliche Nutzungen innerhalb der
Grundsticksfreiflichen entstehen, welche die Durchléssigkeit und durchgéngige Begriinung der
Grundstticke verhindern.

Standorte fur Abfallbehdlter sind hiervon ausgenommen. Diese sollten vorzugsweise im Geb&ude
selbst untergebracht werden. Im Hinblick auf eine adaquate Nutzerfreundlichkeit und ebenerdige
Zuganglichkeiten zu diesen Anlagen ist eine konkrete Angabe einer GroRenordnung dieser Anlagen
nicht praktikabel, daher sind diese Anlagen ausnahmsweise auch aufRerhalb der Uberbaubaren
Flachen zulassig.

10.2 Mal der baulichen Nutzung

Grundflachenzahl GRZ

Die in der Planzeichnung festgesetzte Grundflachenzahl (GRZ) entspricht den Obergrenzen des § 17
BauNVO fur die entsprechenden Gebietstypen. Um eine dem Standort angemessene bauliche Dichte
zu ermoglichen, wird von der Uberschreitungsmoglichkeit des § 19 Abs. 4 BauNVO beziiglich der
versiegelten Flachen Gebrauch gemacht (A 2.2.1). Die sich daraus ergebende GRZ von 0,9 soll jedoch
in keinem Fall Gberschritten werden, um eine Ubernutzung der Grundstiicke zu verhindern.

Hohe und Hohenlage baulicher Anlagen
Die in der Planzeichnung festgesetzte Wand- und Firsthohen, bezogen auf das vorhandene Gelénde,
berucksichtigen, dass in Gewerbegebieten Geb&ude bendétigt werden, deren Hohenentwicklung nicht
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tber die Vollgeschosszahl geregelt werden kann. Um technische Dachaufbauten wie Antennen,
Satellitenanlagen, Aufziige oder Ahnliches zu ermdglichen, kdénnen fir diese Anlagen die
Geb&udehodhe ausnahmsweise Gberschritten werden.

10.3 Bauweise, uberbaubare Grundsticksflache und Stellung der baulichen Anlagen
Bauweise

Fr das Plangebiet wird eine abweichende Bebauung festgesetzt. Es gilt die offene Bauweise, jedoch
sind Baukdrper mit mehr als 50 m zul&ssig, um geeignete Gewerbebauten zu erméglichen.

Die Festsetzung von Baugrenzen gibt einen ausreichenden Gestaltungsspielraum fiir Neubauten im
Rahmen des stédtebaulichen Konzeptes und definiert klar die nicht zu bebauenden
Grundstiicksflachen.

Uberschreitung der Baugrenzen

Es werden entsprechend § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO Vorgaben zu Uberschreitungen der Baugrenzen
gegeben. Diese geringfligigen Uberschreitungen sind zulassig, um den funktionalen Anforderungen
Rechnung zu tragen, ohne die vorgegebene stadtebauliche Einheit zu geféhrden.

Durch die Festsetzung soll nach Art und Nutzung eindeutig definiert werden, unter welchen
Voraussetzungen von der Uberschreitungsmoglichkeiten Gebrauch gemacht werden kann.

10.4 Stellplatze und Garagen
Die Festsetzung der Zulassigkeit von Stellplatzen und Garagen/Carports soll die Anordnung auf dem
Grundsttick regeln.

10.5 Verkehrsflachen
Verkehrsflachen werden nur nachrichtlich dargestellt.

Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer Flachen an die Verkehrsflachen

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Ein- und Ausfahrten sind nur innerhalb der in der Planzeichnung gemal? 8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
festgesetzten Bereiche zul&ssig. Dies soll eine geordnete Ein- und Ausfahrt auf die Sulzbacher Stral3e
gewahrleisten.

10.6 Ruckhaltung von Niederschlagswasser
Zur Rickhaltung von Niederschlagswasser sind auf den Grundstiicken Anlagen zur Riickhaltung von
Niederschlagswasser (Retentionszisternen) vorzusehen.

Bei Grundstiicken mit festgesetzter und ausgefihrter Dachbegriinung kann die Rlckhaltung
entfallen.

10.7 Flachen fur die Wasserwirtschaft, fur Hochwasserschutzanlagen und fir die Regelung
des Wasserabflusses

Die Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist
(HQ100), gelten gem&l § 65 Wassergesetz flir Baden-Wirttemberg (WG) als festgesetzte
Uberschwemmungsgebiete. Basierend auf der HQuo-Linie aus den Hochwassergefahrenkarten, Stand
07.08.2009, ist das Uberschwemmungsgebiet in der Planzeichnung festgesetzt.
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10.8 Gebiete, in denen bei der Errichtung baulicher Anlagen bestimmte bauliche oder
technische MaRnahmen getroffen werden missen, die der Vermeidung oder Verringerung von
Hochwasserschaden, sowie die Art dieser Malinahmen

Die in der Planzeichnung festgesetzte Flache ist von den Hochwassergefahrenkarten und der darin
festgelegten HQexwem-Linie abgeleitet. GemaR den Daten der LUBW ist fur das Plangebiet die
Risikobewertung fiir Hochwasserschaden als gering eingestuft. Dennoch ist es innerhalb dieser
Flachen erforderlich SchutzmaBnahmen (Bau- und Verhaltensvorsorge) zu ergreifen. Die Festsetzung
stellt klar wie hochwasserangepasstes Bauen maglich ist .

10.9 Umgrenzung der Flachen mit wasserrechtlichen Festsetzungen (Gewasserrandstreifen)
Auf Grund der Regelungen des Wassergesetzes Baden-Wirttemberg vom 03.12.2013 ist innerorts ein
Gewasserrandstreifen von 5 m Breite (gemessen ab der Boschungsoberkante) von jeglicher
Bebauung freizuhalten. Innerhalb dieses Gewésserrandstreifens (A 7.3) gelten die Regelungen des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).

Die Gewasserrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesserung der 6kologischen Funktionen
oberirdischer Gewésser, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der
Verminderung von Stoffeintragen aus diffusen Quellen (§ 38 Abs. 1 WHG).

10.10 Flachen oder MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft

Der Eckertsbach wurde nach Osten verlegt, wodurch auf eine vollstdndige Verdolung unter dem
Einzelhandelsgebdude Sulzbacher StraRe 174 verzichtet werden konnte. Die Mal3nahme ist bereits
umgesetzt und dauerhaft zu pflegen, zu sichern und Bepflanzungen ggfs. zu ersetzen..

10.11 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Das in der Planzeichnung festgesetzte Leitungsrecht 1 (Lrl) enthdlt sowohl das
Regenuberlaufbecken mit Trennbauwerk und den zugehdrigen Kanélen als auch den verdolten
Eckertsbach und erfolgt zugunsten der Stadt.

10.12 Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen

Da die Orientierungswerte der DIN 18005 im urbanen Gebiet tags und nachts sowie in den (brigen
Gebieten nachts Uberschritten werden, sind Festsetzungen notwendig, die regeln, unter welchen
baulichen Voraussetzungen schutzwirdige Raume zul&ssig sind.

10.13 Anpflanzen, Bindung und Erhaltung von Baumen, Strduchern und sonstiger Bepflanzung

Pflanzgebote
Die Festsetzung einer Dachbegriinung ist sinnvoll, da sie das Kleinklima verbessert und das
Regenwasser speichert bzw. gedrosselt ableitet.

Die Begrinung von Stellplatzanlagen dient gestalterischen Gesichtspunkten und tragt zur
Verbesserung des Kleinklimas bei, da dadurch zu starke Aufheizung von befestigten Freiflachen
verhindert wird.

Pflanzbindung
Pflanzbindung fur Einzelbdume. Die mit Pflanzbindung festgesetzten Baume sind zu erhalten, zu
pflegen und ggfs. wertgleich zu ersetzen.
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10.14 Artenschutz

Fir den Geltungsbereich wurde eine artenschutzrechtliche Relevanzpriifung und eine
Habitatpotenzialanalyse durch das Ingenieurbiiro Roosplan erstellt (12.03.2025). Bei Einhaltung
der festgesetzten Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen kénnen Verbotstatstdnde nach § 44
BNatSchG ausgeschlossen werden. Der Bebauungsplan ist somit mit den Zielen des Artenschutzes
vereinbar. Auf die Darstellung des Gutachtens wird verwiesen.

Da durch das Vorhaben keine baulichen Verdnderungen in dem Gebiet erfolgen sollen, kénnen
Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG fiir die Artengruppe Flederméuse bei Umsetzung des
Vorhabens ausgeschlossen werden. Sollte die Geb&ude mit Habitatpotenzial im Zuge weiterer
Planungen umgebaut oder abgerissen werden, empfiehlt sich eine Fledermauskartierung mittels
Detektorbegehungen oder eine Spaltenkontrolle im Vorfeld.

Dariiberhinaus werden vom Gutachter folgende Empfehlungen zur Umsetzung bei Bauvorhaben
gegeben (siehe artenschutzrechtliche Relevanzprifung von Roosplan vom 12.03.2025):

e Unter Berlcksichtigung von Wohnhausern, Hochhdusern und Warteh&uschen mit Glaselementen
sterben in Deutschland im Jahr 100-115 Millionen Vogel durch Vogelschlag an Glas, was ein
Vielfaches des durch Windkraftanlagen verursachten Vogelschlags darstellt. Zur Vermeidung von
Vogelschlag wird bei Neubauten fir Glasflachen und -fassaden mit einer Gré3e von mehr als 2 m2
die Verwendung von Vogelschutzglas empfohlen. Es sollte reflexionsarmes Glas verwendet werden
(Glaser mit einem AuRenreflexionsgrad von maximal 15 %), das flachige Markierungen auf den
Scheiben aufweist. Einfache und wirksame Markierungen stellen senkrecht oder horizontal auf
den Scheiben aufgebrachte Streifen- oder Punktmuster dar.

e Sind Neugestaltungen der AuRenanlagen geplant, wird zur Férderung von Insekten eine
naturnahe Gestaltung mit blitenreichen Flachen empfohlen. Fir Insekten und Kleinsduger
konnen z.B. kleinflachige, lineare und selten geméhte Gras- und Krautsdume hergestellt werden.
Bei der Bepflanzung mit Gehdlzen sollte auf heimische Baum- und Straucharten zuriickgegriffen
werden wie Weilddorn (Crataegus sp.), Schlehe (Prunus spinosa), Wildrosen (Rosa sp.), Schneeball
(Viburnum sp.), Hasel (Corylus avellana), Holunder (Sambucus nigra) etc. Fir
Staudenpflanzungen kénnen z. B. Gewdhnliches Leimkraut (Silene vulgaris), Gewdhnliche
Nachtkerze (Oenothera biennis), Wegwarte (Cichorium intybus) oder Seifenkraut (Saponaria
officinalis) verwendet werden.

e Ebenfalls forderlich fiir die Biodiversitat ist eine extensive Dach- (Sedum-Bepflanzung oder
Biodiversitatsdach) und/oder eine Fassadenbegriinung.

e Zur Forderung von gebdudebritenden Vogelarten konnen Nisthilfen fiir Vogel an den
Gebaudefassaden angebracht werden. Geeignet sind z. B. Nistkasten fir Haussperlinge,
Mehlschwalben, Mauersegler oder Nischenbriter. Generell ist bei der Anbringung von Nisthilfen
folgendes zu beachten:

- Hohe>4m

- freier An- und Abflug

- Ausrichtung nach Siiden oder Osten

- Abstande von mind. 10 m zwischen Nistkasten territorialer Arten

- keine ganztégige, volle Sonneneinstrahlung; gute Eignung insbesondere im Traufbereich
- gute Erreichbarkeit fur notwendige Reinigungsarbeiten

e Zur Forderung von Fledermédusen konnen Fledermausquartiere an den Gebduden wie
Fledermauskasten oder -bretter angebracht werden. Die Anbringung erfolgt vorrangig im
Traufbereich oder in Geb&udeecken, wobei Fenster, Turen und Balkone ausgespart werden, so
dass eine Storung durch herunterfallenden Kot ausgeschlossen ist. Eine ost oder stidexponierte
Anbringung ist zu bevorzugen, eine ganztagige Sonneneinstrahlung muss allerdings vermieden
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werden.
10.15 Ortliche Bauvorschriften

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen

Die Forderung nach begriinten Dachflachen dient dem Ausgleich fiir den Eingriff. Zudem kann durch
eine Dachbegriinung das Kleinklima verbessert und das Regenwasser in gewissem Umfang
gespeichert bzw. gedrosselt abgeleitet werden.

Gestaltung von Freiflachen und Einfriedigungen

Die Forderung nach wasserdurchlassiger Ausfihrung von Flachenbefestigungen dient der
Minimierung der Bodenversiegelung. Lediglich Zufahrten und Anlagen, die zur Herstellung der
Barrierefreiheit erforderlich sind oder wenn andere Rechtsbestimmungen entgegenstehen sind von
dieser Festsetzung ausgenommen.

Alle nicht tberbaubaren und nicht zu Erschlieungszwecken dienenden privaten Grundstiicksflachen
sind durchgéngig gartnerisch anzulegen und zu erhalten. Sie sind grundsatzlich von Versiegelungen,
Teilversiegelungen oder sonstiger Nutzung frei zu halten. Steingdrten sind nicht zul&ssig. Diese
Festsetzung dient der Durchgriinung des Gebiets und tragt zu Verbesserung des Klimas bei.

Die Begrenzung von Geléndeverdnderungen soll Beeintrachtigungen des Ortsbilds oder von
Nachbargarten durch Aufschiittungen, z.B. flr Terrassen 0.4. verhindern.

Die Vorschrift beziiglich der Einfriedigungen soll dem Bedirfnis nach Schutz des Grundstiicks
Rechnung tragen. Gestalterisch unbefriedigende Losungen sollen dadurch verhindert werden.

Werbeanlagen

Durch die Festsetzungen soll gewéhrleistet werden, dass sich die Werbeanlagen nach GroR3e, Art,
Form und Farbe in das Erscheinungsbild des jeweiligen Geb&udes und in die ndhere Umgebung des
StraBen- und Platzbildes einfligen. Zudem soll eine Verunstaltung der Fassaden durch Werbung
vermieden werden.

10.16 Altlasten Kennzeichnung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Altlastenflachen gekennzeichnet. Die Abgrenzungen
sind das Ergebnis von Erhebungen und Untersuchungen auf verschiedenem Beweisniveau. Die
notwendigen MaRRnahmen sind nicht Gegenstand von Bebauungsplanfestsetzungen. Sie werden
aufgrund anderer Rechtgrundlagen durchgefihrt.

Der Bebauungsplan stellt nur klar, dass eine Anderung der Nutzung oder die Neubebauung innerhalb
der gekennzeichneten Flache genauere Untersuchungen voraussetzt bzw. ein Mehraufwand fir die
Entsorgung von verunreinigtem Erdaushub entstehen kann. Die Berucksichtigung der
Belastungssituation erfolgt im Baugenehmigungsverfahren fir den konkreten Einzelfall.

11  Nachrichtlich tbernommene Festsetzungen aufgrund anderer Rechtsvorschriften
Hochwasserschutz

Bei der im Geltungsbereich gekennzeichneten Linie handelt es sich um die HQ100-Linie bzw. die
Abgrenzung des gem. § 31b Abs. 2 Satz 3 und 4 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) festgesetztes
Uberschwemmungsgebiets. Eingriffe im Uberschwemmungsgebiet bedirfen einer wasserrechtlichen
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Genehmigung (D 1). AufRerdem gelten in hochwassergefahrdeten Gebieten die Bestimmungen der
Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV).

12  Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung des Plangebiets ist Giber die vorhandene Infrastruktur gesichert. Zusétzliche
bauliche Aufwendungen sind nicht erforderlich.

Gefertigt: Backnang, 02.06.2025/01.08.2025/26.01.2026
Stadtplanungsamt

gez. Grof3mann



	1 Anlass und Ziel der Planung
	2 Bebauungsplanverfahren
	3 Geltungsbereich
	4 Einordnung in die übergeorneten Planungen
	4.1 Raumordnung
	4.2 Flächennutzungsplan und Landschaftsplan

	5 Angaben zum Bestand
	5.1 Lage und Topographie
	5.2 Derzeitige Nutzung
	5.3 Erschließung und ÖPNV
	5.4 Natur und Landschaft
	5.5 Altlasten
	5.6 Hochwasserschutz
	5.7 Auswirkungen durch Vorhaben und Naturereignisse
	5.8 Starkregenrisiko

	6 Natur- und Umweltschutz
	6.1 Umweltbericht
	6.2 Belange des Artenschutzes
	6.3 Immissionsschutz

	7 Städtebauliches Konzept
	8 Städtebaulich geordnete Einzelhandelsentwicklung
	9 Vergnügungsstätten
	10 Planinhalt
	10.1 Art der baulichen Nutzung
	10.2 Maß der baulichen Nutzung
	10.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche und Stellung der baulichen Anlagen
	10.4 Stellplätze und Garagen
	10.5 Verkehrsflächen
	Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen
	10.6 Rückhaltung von Niederschlagswasser
	10.7 Flächen für die Wasserwirtschaft, für Hochwasserschutzanlagen und für die Regelung des Wasserabflusses
	10.8 Gebiete, in denen bei der Errichtung baulicher Anlagen bestimmte bauliche oder technische Maßnahmen getroffen werden müssen, die der Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden, sowie die Art dieser Maßnahmen
	10.9 Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen (Gewässerrandstreifen)
	10.10 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
	10.11 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
	10.12 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
	10.13 Anpflanzen, Bindung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung
	10.14 Artenschutz
	10.15 Örtliche Bauvorschriften
	10.16 Altlasten Kennzeichnung

	11 Nachrichtlich übernommene Festsetzungen aufgrund anderer Rechtsvorschriften
	Hochwasserschutz
	12 Ver- und Entsorgung

